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Extra - Beylage .
Zur Carlsruher Zeitung No. IZ7*

Den 27. August . i8v2.

Mit Hochfürstlich - Markgräflich Badischem gnädigsten privilegio .

Parts , vom rr . August.
Gestern ist die erste Sitzung der Senats , nach der

Vorschrift des letzter« Senatus . Konjultums , gehalten
worden. Der erste Konsul fuhr dahin, in Begleitung des
zweyren und dritten Konsuls, eines Garde - Komman¬
danten , der Minister, sieben Staatsräthen und des
GencraisekretairS. Die Minister, die StaatSrätheund
der Staatssekretair fuhren in vierspännigenWagcn des
ersten Konsuls . Sein eigner Wagen war mit acht Pfer«
den bespannt . Seine Aide - de - Camp, die vornehmsten
G rdeoffiziers und der Gouverneur des Pallastes
ritten vor ihm her . Die Wagen waren durch die Leib¬
garde zu Pferd escortlrt . Die Linientruppen stunden
auf beiden Seiten der Straßen, durch die er fuhr.
Unten an der Treppe des Senats - Pallasts wurde er
von zehen Senatoren, vor welchen 2 Huissiers und 2
S aatsbothen Hergiengen , empfangen. Der ersteKonsul
sühne den Vorsitz im Rath. Die BB . JosevhundLu -
eia» Buonapam leisteten den vorgeschriebenen Eid , weil
sie als Mitglieder drS Verwalkungs -Konseils der Ehren«
Legion , nunmehr auch Mitglieder des Senats sind .
Alle Mitglieder des Senats leisteten hierauf sogleich
denselben Eid . Fünf Scnatsbeschluß Entwürfe,welche
nach Vorschrift der organischen Konstttutions - Artickcl
in einem geheimen Rath vrrhandclt worden waren,
wurden nun dem Senatvon dazu ernanntenRegierungS «
Rednern vorgelegt . Der erste betrifft die Sitzungen des
Senats und sein Ceremsnirl . Der andere die Ordnung ,
nach welcher die fünf Serien gerufen werden sollen ,um Deputiere zum gesetzgebenden Korps zu präsen -
tiren, wie die jetzigen Gesetzgeber nach den Departe -
menten klassifiziert werden sollen und auf was für Art
die Tribunen zu bezeichnen sind, welche in den Jahren
n , 12 , iz und 16 ausrreten sollen . Der dritte bezieht
sich auf das , was zu beobachten ist, im Fall das gesetz,
gebende Korps oder dar Tribunal, oder beide , auf-
gelößt werden sollten . Der vierte har die Bezeichnung
der 24 vornehmsten Städte der Republick zum Gegen¬
stand, deren Maires bey der Eidesleistung des Bür¬
gers, der ernannt worden wäre, um dem ersten
Konsul nachzufoigen, gegenwärtig seyn sollen . Der
fünfte endlich, bezieht sich aufdie Vereinigung der Insel
Elba mit dem Gebiet der Republick .

Hierauf stattete der Minister der auswärtigen Ver -
bälruisse einen Bericht ab, über die Einrichtungen,

welche man getroffen hat , um den Traktat von Lüne-
ville, in Rücksicht der Entschädigungen der deutschen
Fürsten und Stände , zu vollziehen. Nach diesem Be¬
richt entfernte sich - er erste Konsul und wurde, wie
bey seiner Ankunft, von den Senatorenzurück begleitet.
Der zweyte Konsul präsidierte nun in seinem Namen .

Der Bericht des Ministers Tallcyrand ist an den ersten
Konsul im Senat gerichtet und wurde , wie schon
gesagt worden , in der solennen Sitzung vom sr .
August erstattet. Er sagt in demselben : es wäre
eigentlich an dem deutschen Staatskörpergewejen , sich
ohne Verzug mit der Vollziehung des Vll . Art . des
Lüneviller - Friedens zu beschäftigen ; und Frankreich
wünschte aufrichtig , sich nicht däretn zu mischen . Da
aber alle seine Anmahnuvgen dazu fruchtlos waren ,
da mehr als ein Jahr verflossen war , ohne daß n au
einen Anfang dieses Geschäfts bemerkte : da auch
durch diese Verzögerung Deutschland in einem be¬
denklichen Zustand der Ungewisheik blieb , und ge¬
wisser Maaßen die Auflösung , der germanischen Ver¬
bindung für ganz Europa die Vortheile des Frieden-
verschob , auch die allgemeine Ruhe dadurch bedroht
werden konnte , so entschloß sich die franz . Regierung ,
indem sie bcy dem russischen Kaiser dieselben Gesin¬
nungen den Frieden in Europa zu befestigen , erkannte,
mit ihm gemeinschaftlichdie Hindernisse zu beseitigen,
welche sei« 18 Monaten der definitiven Verryeilnng
der Entschädigungen im Wege stunden . Niemand konn¬
te es besser tvun, als zwcy bey dieser Sache vollkom ,
men uninteressierte Mächte . « Es geschah demnach
allein in der Absicht, das Siegel auf deo Frieden in
Europa zu drücken , und die Vcstigkeit desselben zu
garantiren , daß sich der erste Konsul und I . Mas . t er
Kaiser von Rußland entschlossen , bey den deutschen
Geschäften ins Mittel zu treten , und durch ihre Me-
diation zu bewirken , was man vergebens von den
inner« Berarhschlagungen des deutschen Reichs erwar¬
tet hätte. « — Es wurde ausgemacht , daß man ei¬
nen allgemeinen Entschädigungsplan dem Reichstag

vorlegrn wolle. Bey der Verfertigung dieses Plans
wurde von beiden Seiten auf das gewissenhafteste da,
für gesorgt , daß aller Verlust ersetzt , alle Interesse
befriedigt , und immer die Reklamationen der Gerech¬
tigkeit, mit dem was Politick erheischte , vereinbart
würden ,, Es war nicht hinreichend, den Werrh des
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Mi tuen Verlusts streng zu bestimmen und ihm die
Kompensationen anzupassen . Da die Resultate deS
Kriegs das innre Gleichgewicht des deutschen Reichsverändert hatten, so maßte man dafür sorgen , es her«
k» st llen. Die Einführung neuer Fürsten in das ge»
manische System , erforderte neue Kombinationen ;der reelle Werth der Entschädigungendurste nicht mehrallein aus ihrer Größe , sondern mußte oft aus ihrer
Lage fließen , und der Vorrheil ihre alte und neue
Domänen zu koiizentriren , mußte bey einigen Mächten
ein n wichtigenEinfluß bey denselben haben. « Wenn
dirVolirickerfordert : , den vornehmsten Häujern Genug-
thu mg zu verschaffen , so war eS nicht weniges gerecht,den Ständen des zweyttn und dritten Ranges die
Ennchädigung für ivren Verlust zu verschaffen , und
der erste Konsul hat sich besonders breift-. t , Rechte zu
«nt ' stützen , welche vielleicht in der Mille der Ime.
ress neu weniger Gehör würden gefunccn haben .

Bey dem vollkomme/ien Einklang, der sich zwischen
Frankreich und Rußland gebildet hotte — war der
Plan bald im Reinen. — Man kam überein , daß er
dem Reichstag, unter der Form einer Deklaration ,
vor jclegt werden , und dtrie zugleicher Zeit durch die
Laz » bevollmächtigten ausserordentlichen Minister ge .
fchehen ioll . Von Seiten des ersten Konsuls ist es der
B . Lafomt , Minister der Republik bey dem Churfür»
Arn von Pfalzbayern , der Befehl bekommen hat, sich
« ach Regenspurg zu begeb. n ; von Seiten des Kaisers
voa Rußland ist es ebenfalls der Baron von Buhler,
desselben Minister zu München. Diese Deklaration w .rd
dieser Tagen präsentiert worden seyn , — Man wird
ln dem vorgeschlagenen Plan den Hauptzweck wahr,
«eh men , den Frieden in Europa zu bevrftigen , und
dieilrsachenzu Kriegen zu vermindren. Daher hat man
jede Gebiets - Berührungzwischen den zwey Mächten ,
welche Europa durch ihre Streitigkeiten am meisten
mit Blut bedeckt haben , zu verbinden gesucht . Eben
dies n Grundsatz Hai man nicht in seiner ganzen Streu,
ge , oder doch so viel es dir Umstände erlaubten, be.
fvl tt » um die Entschädigung des Königs van Preußen
außer der Berührung mit Frankreich und Bakavten
zu setzen. Hieraus zieht Oestreich den unermeßlichen
V - theil , alle seine Besitzungen konzenirltt zu sehen.
Das pfälzische Haus erhält ebenfalls eme stärkere und
vortheilhastere Organisation zu seiner Vertheidigung.
Preussen fährt fort , in dem System von Deutschland
den wesentlichen Grund eines nothwendigen Gegenge«
wichtS aus, » mache» . Die Indemnitätenzweyter Linie
sind auch nach allgemeinen und besondern Schicklich ,
ketten , in Verhältntß zu dem anerkannten Verlust,
vor geschlagen worden. ,, Es könnte jedoch scheinen , als
«h Saven mehr als andere begünstigt worden sey. Allein
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man erachtete als nothwendig , den schwäbischen Kreis
zn verstärken - der zwischen Frankreich und den großen
deutschen Staaken liegt , und der erste Konsul hat sichgefreut , daß in diesem Umstand die Politik vollkom.men mit der Gesinnung der franz. Regiernng über«
einstimmt, welche nicht anders als mlt Vergnügen eine
Machtsvermehrnng in Ansehung eines Fürsten sehenkonnte , dessen Tugenden seit langem her die Achtungvon Europa erhalten hatten , dessen Verwandtschaften
so ehrenvoll seine Familie auszeichnen und dessen Be.
tragen während des ganzen Kriegs das besondreWohlwollen derRepubuck verdienthatte. Es war micheine wahre Freude für Frankreich und Rußland , die
sich gezwungen sihen , die Säkularisationen als Grund ,
läge der Entschädigungen anzunehmen , zu sehen ,daß es möglich war , einen geistlichen Kurfürsten bey.
zubehalren .

Die Heyden Regierungen von Frankreich und Nuß.land sind überzeugt , daß die Zeit » welche sie anbcraumt
haben , hiareicht , um bas Interesse Deutschlands zu
entscheiden , und sie «erden in der langen Wohlfahrt ,die daraus für Deutschland enrsprinqen wird , eine süßeund ehrenvolle Belohnung für die Bemühungen finden,welche sie angewandt haben , um sie ihm zu verschaffen.

Folgendes ist der allgemeine Enlschädiqungö. Plan ,welchen Frankreich und Rußland , dem Reichstag, zurAnnahme vorlegen . Nemlich : dem Grosherzog von
ToSkana : für Toskana und dessen Gebteth , das Erz.
bisrhum Salzburg , die Probstcy Berchtolsgädcn , das
Bisthum Trient , bas Btstbum Brixen , den jenseits der
Jltz und de« Inn , auf östretchischer Seite , liegenden
Theils des BtsthumS Passau , mit Ausnahme der Vor.
stäbte vo . Passau , in einem Radius von 500 Toiftn ;die in obgedachten Diöcestn gelegnen Abtcyen , Kapitelund Klöster ; alles unter den durch jeweilige Traktaten
Hergebrachten Besitzuogsrechten ; gedachte Besitzungenwerden von dem bairischen Kreiß getrennt , und dem
östreichitchen Kreiß einverleibt , und ihre geistlichen,
sowohl Metropolitan » als Diölesan . Gertchtsbarketten,
gleichermaßen durch die beide stutzen Grenzengetrennt :
Mühldorf wird mir Baicra vereinigt, und dasAequi.valent ferner Einkünfte von den des BtsthumS Frey«
singen erhoben . — Dem ehemaligen Herzog von Mo .
den» : für das Mondenesische und Zugehördrn : bas
BretSgau und dir Ortenau. — Dem Churfürsten von
Bayern : für das Herzogthum Zweybrücken , das Her.
zogthum Jülich , die Rbrtnpsal », das Marquifat Ber.
gen op .Zoom , das Fürstenthum Ravenstein , und andre
Besitzungen in Belgien und im Elsaß: die Bißlhümer
Pass, », (mit Vorbehalt des Antheils des Großhcrzogs)
Würzburg , (unter nachstehenden Einschränkungen)
Bamberg , Atchstädt , Freysingeu und Augspurg , hte
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Propstey Kempten , dieReichSstadte Rothenburg , Weis-

ftnburg, WmdSheim, Schweinfurt , Gochsheim , Son »

nefeld , Althausen , Kempten , Kan,bcuern , Memmin¬

gen, Dinke!sbühl, Nördlmgen, Ulm , Bopfingen,Buch.

Horn , Wangen , Leutkirch, Ravensburg und Alfhausen;
die Abteyen St . Ulrich , Jrsee , Wangen, Sosltngen ,

Elchingen „ Ursberg , Rochenburg, W lfenhausen , Otto ,

beuern und Katsersheim .—Dem König von Preusen :

für die Herzogthümer Cleve (auf der linken Rhssnseite )
und Geldern, das Fürstenthum Mors , dieEnklavirun»

gen von Sevcnaer , HaWn und Mahlburg , und die

Zölle auf dem Rhein und der Maas ; die Bißthümer
Hildcsheim und Paderborn - das Gebieth von Erfurt ,
und Untergleichen , das Eichsfeld und Maynz - Trefurt ,
den Tdrtl des Bißthums Münster , rechts nach einer

Linie von Olphen , durch Münster nach Teklenburg ,
die beiden StädtcOlphen undMünster mit inbegriffen ,
so wie das rechte Ufer vcrEmbs bis nach Lingen; die

Reichsstädte Muh '.hausen , Slvckhausen und Goölar ;
die Adltyen Herforden , Quedlinburg ; Eiten , Essen
und Werden. — Dem Fürsten von Nassau , als

Naffau.Usingen : für das Fürstcnthum Saai brücken ,
dre zwey Drittel der Grasschaft Saarwerdrn , die

Herrschaft Oltweiler , und die Herrschaft Lahr in der
Ottenau : die Reste des churfürstl . Mainzischen , auf
der rechten Maynseite mit Vorbehalt des OberamtS
Afchaffcnburg ) so wie die zwischen dem Mayn , dem
Darmstädli,chen und der Grafschaft Erbach ; Caub und
die Reste des Churfürstenthums Köln , im eigentlichen
Sinne , (mit Vorbehalt der Grafschaft Allwied ) die
Klöster Seligenstadt und Bleidenstadt, die Grafschaft
Sayn .Altenk !rchen , pach Absterben des Markgrafen
von Anspach , die Dörfer Soden und Sultzvach.
Nassau Wetldurg : für das Drittel an Sarwerden ,
und die HerrschaftKtrchhctm . Polanden: dtr Reste beS
Kurtürstenthums Trier , mit den Abteyen Arnstein
und

'
Mancnstadt . — Nassau . Drllenburg : als Ent -

schädigung für die Statthalterschaft , und die Do¬
mainen in Holland und Belgien : dir BißchümerFul .
da und Corvey , die Stadt Dortmund , die in diesen
Gebrechen gelegenen Abteyen und Kapitel , unter der

Verpflichtung, den wirklich bestehenden und vonFrank«

reich längst anerkannten Ansprüchen auf einige , im
vorigen Jahrhundert , mit dem Majorat von Nassau «

Dillendurg vereinigte Erbfolgen , ein Genüge zu lei¬
sten , die Abtey Weingarten , die Abteyen Kappel , in
der Grafschfi von der Lippe , Kappenderg im Mün -
sterifchen und Ditkirchea . — Dem Markgrafen von
Baden : für seinen Amhell an der Grafschaft Spon¬
heim , und die Länder -yen und Herrschaften im Lu¬
xemburgischen , im Elsaß rc . das Bißchum Konstanz , die
Reste der Bißthümer Speyer , Bafel und Straßburg,

die pfälzischen Armter Labenvurg, Breiten und Hei¬
delberg , mit den Städten Heidelberg und Mannheim,
die Herrschaft Lahr , sobald der Prinz von Nassau ti»

Besitze der Grafschaft Attenkirchen seyn wird , die'

Reste der Grafschaft L -chtevbrrg, auf der rechlenSette
des Rheins , die Reichsstädte Offenburg, Zell am Ha«

mersbach , Gengcnbach , Ueberlinzen , Brberach, Pfullea«

dorf und Wimpfen , die Abteyen Schvarzach Iran ,
«naiv, Allerheilkgen , Lichtemhal , Gengeabach, Etteu-

Heim -Münster , Pttcrshauftn und Sallmannsweiler .—
Dem Herzog von Wmcmderg : für das Fürstenthun»
Mömpelgard und seine Bftltzuagcn imLlsaß nndFran -

che -Comte : dre Probstey Eilmangen , bw AbteyZwiefal»
ten ; die Reichsstädte Weck , Reustmgea , Eßimgen,
Rothweil , Giengen, Schwab . Hall, Äemündt « . Heil »
bronn. — Dem Landgrafen von Hessen « Kassel : für
St Goar und Rheinfeis , und unter der Verpffich»
tung Hessen-Rothenburg zu entschädigen , die Mainz»,
schm Enkiavirrungen Amöneburg und Fritzlar und Zu»
h >Hörden und bas Do f Holzhausem — Dem Land ,
grafen 'von Hessen - Darmstadt , für die Grafschaft
Lichtender g und Zubehördeng die pfälzsschen Aemter
Ltndenfels und Otzberg , und die Reste des Amtes Op¬
penheim , das Herzogkhtim Westphalen , mit Vorbehalt
der Entschädigung des Prinzen von Wttgenstein , die
Mainzischen Aemter Gernsheim , Benshrim , Heppen¬
heim , die Reste des Bißthums WormS , die Stadt
Fnedberg . — Dem Prinzen von Hohenlohe. Barten -
stem , dem Grafen von Löweohaupt, den Erbe » de-
Baron von Dietrich : für die Allovtaltheiie der Graf «
schaft Lichtenberg , nämlich: Hoyenloh, für Oberbronn :
das Amt Darberg , und d»r Mainzische « und Würz,
bnrgischen Anrhette am Amte Knufelshau. Den übrt-

. gen : für Rauschenburg, Niederbronn, Reichshofen »e.
die Abtey Rottenmüoster. Demselben Grafen vonLö.
wenbaupt, und dem Graf von Hillesheim, für Rei-

> polzkirchen , die Abtey Heiligkreuzlhal . — Den Prin¬
zen und Graftn von Löwenstein : für die Grafschaft
Wirmburg , die Herrschaften Scharftneck und für an¬
dere Besitzungen m den mit Frankreich vereinigte»
Ländern : der Würzbiu'grsche Antheil an den Graf¬
schaften Rbemeck und Werthelm, auf der rechten Mayn.
feite , die Abtey Bronndach — Dem Fürsten von Lei.
ntngen : die Mavnstschen Aemrer M -ttenbera , Amer¬
bach, Bischvfsheim, KonigShofen, Krauche' M, und aste
Mamzifchcn Besitzungen zwyche » dem Mayn , der
Tauber , dem Neckar und der Grafschaft Erbach , die
Würzburglsche » Besitzungen links der Tauber, die pfad»
zischen Aemter Boxverg und Mosbach , die Aotey
Amorbach und die Prodstey Comsurq, mit Landesho¬
heit . — Dem Graf ' von Leitungen Gunkersbium: da-
maynz. Amt oder Keüerey Billigheim, — Dem Gra-
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fta so « Leiningen . HeidtShtimr das maynz . Amt oder
Kellerey Neydnam . — Dem Grafen von Leiningen
Westerburg , älterer Linie : daS Kloster Schvnthal an
der Uart , mit Landeshoheit ; der iüng . Linie : die
Probstey Wimpfen . — Dem Prinzen von Salm Salm
und von Salm » Kirburg , den Rheingrafen , Prin¬
zen und Grafen von Salm > Reiferscheld : die Reste
LeS Oberbißthums Münster . — Dem Fürst von Wied -
Runkel : für die Grafschaft Creange : die Graftchafl
Altwird , mit Vorbehalt der Aemter Linz und Unkel.
— Dem Herzogen von Aremberg dem Grafen von
der Mark und dem Prinzen von Ligne für bas Für «
strNkhumAremberg , dieGrafschaften Sassenberg , Schley -
den und Fagnolles , die Grafschaft Rücklingshau,en ,
mit der Amley Dülmen im Lande Münster . — Dem
Prinz und dem Grafen von Solms für Rohrbach und
Hirschfrlo : die Klöster Arnspurg und Ilbenstadt . —
Dem Prinzen von Witgeastein für Neumayen rer die
Abtcyqrasschafr , den Distrikt Zuschenau und den Wald
von Hellenbergerstrcit im Herzogthum Westphalen . —
Dem Grafen von Warttmberg für Wartemberg und
die Kellerey von Ncckarsteinbach : die von Ehrenberg ,
und daS Pachtgut Wimpfen , welches von Worms und
Speyer abhieng . — Dem Prinzen von Stvlberg für
die Grafschaft Rochefort : die Klöster Engelrhal und
Rockenberg . — Dem Prinzen von Isenburg : den An-
theil des Kapitels vom Iacobsberg am Dorf Geins¬
heim . — Dem Fürsten von Thurn und TaxiS , als
Entschädigung für seine Einkünfte an den Reichspo¬
sten in den abgetretenen Provinzen , brey Domainen
in Belgien : die Abtcy Buchau mit der Stavt , die
Abteyen Marchthal und Neeesheim , die Amtey Ost «
rach , die von SalmanSweiler abhängt . — Dem Gra «
scn von Sickingen für die Grafschaft Landstuhl :
die Abteyen Ochscnhauftn und Münchrolh . — Dem
Graf von der Leyen für Blieseastel rc . : die Adreycn
Echussenried , Gukenzell , Heybach , Baind , Buxheim .
— Dem Fürsten von Brezcnheim : die Stadt und Ab«
tey Lindau . — Der Gräfin » Kollercdo : für Dachsrhal :
die Abtey St . Croa zu Donauwerth . Der Gräfin »
Sternberg : für Manderscheid , Blankenheim : die
Abtey Weiffenau , Stadt und Abtey 3Sny .— DemFür «
Ken von Dtetrichstcin : für die Herrschaft Traps , die
an Graubündten überlasse» wird : die Herrschaft Neu -
Ravenspurg . — Den westphälischen Grafen , nemlich
Dassenhrim für Oübrük , Siuzendorf für Rhetnrk ,
Schäsbrrg für Kerpeu , Ostheim für Millenvonk ,
Quadt für Wickerade . Plettenberg für Wittcm ,
Metternich für Wtnneburg , d ' Asprcmonk für Re -
keim, Torring für Gronsfeld , Nrsselrode für Wilri —
das niedere Vitzthum Münster . — Dem Großprior
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von Maltha : für die Komthureyen auf dem linke«
Rhemufer : die Abtey St . Blast nebst der Grafschaft
Bonvorf und Depcndenzen , die Abteyen St . Trupery
Schultern , Sk . Peter und Tennebach .

Der erste Koni »! der fraaz . Republick und S .M .der
Kaiser von Rußland , nachdem sie sich vorgrsetzt haben ,
auf diese Art die exigiblen Entschädigungen der Erb¬
fürsten zu reguliren , haben anerkannt / daß es zu
gleicher Zeit möglich kund zweckmäßig wäre , im ersten
Re .chökollegium einen geistlichen Kurfürsten beyzube-
halkrn . Sie schlagen deßhalb vor , baß der Erzkanzler
des Reichs das Blßthum Regenspurg mit den Abteyen
Sr . Emeran , Ober - und Nieder . Münster erhalte , da«
gegen aber von seinen alten Besitzungen nur die Amtey
Aschaffcnvurg auf der rechten Maynseite bcybehalte ,
und damit eine hinreichende Zahl mittelbarer Ab»
teyen vereinige , um mit ren obigen Landen , ihm jähr .
lieh eine Million Guiven Einkünfte zu verschaffen. —
Und da das deßkeMiktel, den germanifchenSkaatenverein
zu konsolibiren, , darum besteht, daß man die bedeutend¬
sten Fürsten des Reichs in daS erste Kollegium auf «
nehme , so schlägt man vor , die Kurwürde dem Mark¬
grafen von Baden , dem Herzog von Württemberg und
dem Landgrafen von Hessen « Kassel zu verleiben ; —
Da ferner der König von England , in seiner Eigen ,
schüft als Kurfürst von Hannover , Anjprüche aufHil .
desheim , Corvey und Höxter macht, und es von Wich¬
tigkeit ist , daß er stch duser Ansprüche begebe , so
schlägt man vor , daß das BiSlhum Osnabrück , wel¬
ches dem Kurhause von Braunschweig bereits alterna¬
tiv zusteht, ihm auf immer , unter folgenden Bedin¬
gungen , abgetreten werde : i . ) Daß der König vo »
England , Kurfürst von Hannover , auf alle feine Rech¬
te und Ansprüche an Hüdrsheim , Corvey und Höxter
Verzicht leiste . 2 . > Daß er an Hamburg und Bre¬
men alle Rechte und das Eigenthum ablrrte , welches
er in diesen Städten oder in dem Umkreise ihres Ge¬
biets besitzt , z .) Daß er die Amtey Wildshausrn
dem Herzog vo« Olvcnburg und seine Rechte auf die
eventuelle Successiou der Grafschaft Sayn . Altenkir¬
chen dem Fürsten von Nassau - Ufingen überlasse.

Vermöge der Abtretung der Amtey Wildshausen an
den Herzog von Oldenburg , und der Säkularisation
des Bislhums und Oberkapirel zu Lübeck zu Gunsten
dieses letzter » Fürsten , wird der Zoll von ElSfleet völlig
anfgehoben , ohne daß er je wieder , unter irgend
einem Vorwand , hergestellt werden könne ; die Rechte
und Ansprüche des gedachten Bisthums und Kapitel -
in der Stadt Lübeck , fallen dieser letzter«! anheim .

( Mehrere Parrikular .Dispostlionen , sowie die Ein¬
leitung , folgen ausführlich nächstens .)
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